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Zeit zu handeln: Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei Gewalt jetzt! 
Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) fordert zügige Regelung per Bundesgesetz 
 
Berlin, 31.05.2021.  Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder ist in Deutschland 

nicht flächendeckend sichergestellt, oft hürdenreich und von enormen regionalen Unterschieden 

geprägt. Seit vielen Jahren setzt sich FHK deshalb für einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei 

Gewalt ein, der bundesweit gleichwertige Bedingungen schaffen und die Finanzierung des Hilfesys-

tems verlässlich absichern soll. Das hat FHK erneut in einem Positionspapier formuliert. 

Ob und unter welchen Bedingungen Frauen bei Gewalterlebnissen Schutz finden, hängt bislang stark 

davon ab, in welcher Region die Betroffenen Unterstützung suchen. Für Frauen mit Behinderungen 

gibt es in einigen Bundesländern kein bedarfsgerechtes Schutzangebot. Auch ist die Finanzierung von 

Schutzeinrichtungen nicht nur uneinheitlich, sondern vielerorts unzureichend und eine freiwillige 

Leistung. Regelmäßig müssen Betroffene die Kosten für Unterstützung anteilig oder sogar vollständig 

selbst tragen. So beteiligte sich 2019 fast jede zweite Frau an den Kosten ihres Aufenthalts im Frau-

enhaus.  

Der von FHK geforderte Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe soll den Weg für eine gleichwertige 

Unterstützung aller Betroffenen bundesweit ebnen, unbürokratischen Zugang zu Schutz erleichtern 

und es Hilfesuchenden ermöglichen, ihre Ansprüche rechtlich geltend zu machen. Um den äußerst 

unterschiedlichen Lebensbedingungen und Bedarfen der betroffenen Personen angemessen Rech-

nung zu tragen, sollte der Rechtsanspruch in einem eigenen Bundesgesetz verortet werden. 

Erstmals sprachen sich in der vergangenen Woche auch der Bund, eine Mehrheit der Bundesländer 

und die kommunalen Spitzenverbände am Runden Tisch „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ für 

eine bundesgesetzliche Regelung aus. Das wurde in einem Positionspapier des Runden Tisches veröf-

fentlicht. FHK begrüßt diesen wichtigen Entschluss und fordert eine zeitnahe, konsequente Umset-

zung unter Beteiligung des Hilfesystems. 

 „Dass die Vertreter_innen aller drei staatlichen Ebenen mehrheitlich ein Bundesgesetz zur Regelung 

des Zugangs zu Schutz und Beratung bei Gewalt befürworten, ist ein ganz bedeutsamer Schritt, für 

den wir uns jahrzehntelang stark gemacht haben“, so FHK-Geschäftsführerin Heike Herold. „Wichtig 

ist, dass trotz der formulierten breiten Gestaltungsspielräume der Bundesländer vergleichbare Hil-

festrukturen in allen Bundesländern realisiert werden. Sonst ist eine Fortsetzung des derzeitigen 

Flickenteppichs zu befürchten. Und es müssen in der neuen Legislaturperiode des Bundestages zügig 

Taten folgen und ein Gesetzgebungsverfahren in die Wege geleitet werden, das die Expertise des 

Hilfesystems einbezieht. Wir können es uns nicht leisten, weitere Jahre ungenutzt verstreichen zu 

lassen, in denen Frauen und Mädchen nicht ausreichend vor Gewalt und Femiziden geschützt sind!“ 

 

Medienkontakt: 

Elisabeth Oberthür, Referentin Öffentlichkeitsarbeit / Flucht und Gewaltschutz  

Tel.: 030/338434250  E-Mail: oberthuer@frauenhauskoordinierung.de 

https://frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Rechtsinformationen/2021-06-01_Positionspapier_FHK_Rechtsanspruch_final.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/181770/42adedc8c3bbd1713416b8e09a687a91/positionspapier-runder-tisch-gewalt-an-frauen-data.pdf
mailto:oberthuer@frauenhauskoordinierung.de
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Über Frauenhauskoordinierung e.V.: Frauenhauskoordinierung e. V. (FHK) wurde auf Initiative der Wohlfahrts-

verbände (AWO Bundesverband e. V., Diakonie Deutschland, Der Paritätischer Gesamtverband, Sozialdienst 

katholischer Frauen Gesamtverein e. V./Deutscher Caritasverband e. V.) gegründet, um sich im Auftrag der 

Mitglieder für den Abbau von Gewalt gegen Frauen und für die Verbesserung der Hilfen für betroffene Frauen 

und deren Kinder einzusetzen. FHK koordiniert, vernetzt und unterstützt das Hilfesystem, fördert die fachliche 

Zusammenarbeit und bündelt Praxiserfahrungen, um sie in politische Entscheidungsprozesse sowie in fachpoli-

tische Diskurse zu transportieren. 


